Landgesellschaft M-V mbH
Lindenallee 2a

19067 Leezen

B e w e r b u n g s b e d i n g u n g e n

Nachstehende Bewerbungsbedingungen der Vergabestelle des  gelten für die Vergabe von Leistungen gemäß VOL/A.

1. Allgemeines


Die Vertragsbedingungen sind zu beachten.
Alle geforderten Nachweise, wie z. B. Eignungsnachweise, Prospektmaterial etc., sollten zusammen mit dem Angebot eingereicht werden, spätestens jedoch bis zum Ablauf der Angebotsfrist.

Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Nachweise nachzufordern mit einer Frist zur Vorlage innerhalb von 7 Tagen. 
Bei fehlenden Nachweisen bzw. nicht nachgereichten Nachweisen wird das Angebot von der Wertung wegen Verstoß gegen § 13 Abs. 3 VOL/A ausgeschlossen.
Für die Erstellung von Angeboten wird keine Vergütung gewährt. 

2. Angebot

Für das Angebot sind die vom Auftraggeber Vordrucke zu verwenden. Die Verwendung selbstgefertigter Abschriften oder Kurzfassungen ist unzulässig. 
Folgende Unterlagen sind zwingend mit dem Angebot (Vordruck) einzureichen:

- Vertragsunterlagen (ausgefülltes Leistungsverzeichnis und Vertrag)

- Prospektmaterial für die angebotenen Kopiergeräte

- Kopien der Zertifikate „Blauer Engel“ für die angebotenen Kopiergeräte


Änderungen und/oder Ergänzungen in den Vertragsunterlagen (Leistungsverzeichnis, Vertrag) sind unzulässig. Angebote, bei denen Änderungen und/oder Ergänzungen vorgenommen worden sind, werden gemäß § 16 Abs. 3 
Bst. d VOL/A von der Wertung ausgeschlossen.


Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Bieters sind ausgeschlossen. 
Eventuelle Unterauftragnehmer sind schriftlich zu benennen. 

Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung abzugeben, in der 
· die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,

· alle Mitglieder und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter aufgeführt sind,

· dem bevollmächtigten Vertreter die Vertretungsmacht erteilt wird,
· die gesamtschuldnerische Haftung aller Mitglieder erklärt wird.

Darüber hinaus hat die Bietergemeinschaft mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterschriebene Erklärung abzugeben, dass der bevollmächtigte Vertreter berechtigt ist, Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftragnehmer anzunehmen oder Zahlungen nach dessen schriftlicher Weisung zu leisten.

Nachträgliche Berichtigungen oder Änderungen eines Angebotes sind der ausschreibenden Stelle in gleicher Weise wie das Angebot vor Ablauf der Angebotsfrist zuzusenden. 

Angebote können bis zum Ablauf der Angebotsfrist schriftlich, mittels Fernkopie (Fax) oder elektronisch zurückgezogen werden. 

Sämtliche Angebotsunterlagen sind in deutscher Sprache einzureichen.

3. Hauptangebote/Nebenangebote

Es ist je Bieter/Bietergemeinschaft nur ein Hauptangebot zugelassen.
Nebenangebote sind nicht zugelassen.

4. Preise

Das Angebot hat sämtliche Kosten (wie z. B. Liefer-, Montage- und Servicekosten) zu enthalten. Spätere Nachforderungen können nicht anerkannt werden und bleiben unberücksichtigt.
.

Preisvorbehalte, etwa in Form “Preis freibleibend“ bzw. “bei Kostenänderung behalten wir uns die Angleichung unserer Preise vor“, werden nicht anerkannt. Solche Hinweise schließen eine Berücksichtigung von Angeboten für die Vergabe aus.

5. Einzureichende Nachweise

Siehe „Liste der geforderten Nachweise gemäß § 8 Abs. 3 VOL/A“.

   Mindestens 3 Referenzobjekte in ähnlicher Konstruktion (verschieden Standorte über virtuelle Terminalserver) mit      Kontaktdaten.

6. Zuschlagskriterien

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt, gemäß den nachstehenden Kriterien (in der Reihenfolge ihrer Priorität):
· Preis 50 %



niedrigster Angebotspreis = 100 Punkte



für alle anderen Angebotspreise werden die Punkte entsprechend prozentual abgestuft

· Service 10 % bewertet werden


Anzahl der Techniker


Rufzeiten/Entstörungszeiten beste Bedingungen 100 Punkte, danach Abstufung

       ..  Technische Ausstattung der Geräte 40 % (Punkte siehe Leistungsbeschreibung)
7.
Unzulässigkeit wettbewerbsbeschränkender Absprachen:

Unzulässig sind wettbewerbsbeschränkende Absprachen, Verstöße gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). 

Durch Abgabe eines Angebotes gilt als zugesichert, dass Vereinbarungen mit Dritten über die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, über zu fordernde Preise, Entrichtung von Ausfallentschädigung (Gewinnbeteiligung oder sonstige Abgaben) sowie über Festlegung der Empfehlung von Preisen nicht getroffen worden sind. Eine wissentlich falsche Abgabe der Bestätigung hat zur Folge, dass das Angebot unberücksichtigt bleibt.

8.
Technische Spezifikationen

Die angebotenen Leistungen müssen den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere den gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Bestimmungen sowie den im Anhang TS der VOL/A aufgeführten Technischen Spezifikationen entsprechen. 
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